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Aufrechterhaltung der Abfallentsorgung bei Maßnahmen zur Corona - 

Vorsorge 

 

Mit Erlass vom 17.03.2020 Az. wie, oben habe ich darauf hingewiesen, dass bestimmte 

Maßnahmen der Abfallentsorgung aufrechterhalten werden müssen, um die hygienische 

und sonstige Umweltvorsorge zu gewährleisten. Dies umfasst insbesondere die Einsamm-

lung und Behandlung von Restabfällen, Bioabfällen sowie bestimmten hygienisch relevan-

ten Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als aus privaten Haushaltungen (z. B. Abfälle 

aus Pflegeheimen, Krankenhäusern sowie gewerbliche Bio- und Speiseabfälle) und gege-

benenfalls bestimmte gefährliche Industrieabfälle. 

Weiterhin habe ich darum gebeten, den entsprechenden Entsorgungs- und Transportunter-

nehmen bei Bedarf zu bestätigen, dass die Aufrechterhaltung der entsprechenden Entsor-

gungsleistungen und der dafür erforderlichen Unterstützungsmaßnahmen für die Daseins-

vorsorge als versorgungsrelevante Betriebe erforderlich ist. 

Aufgrund der Tatsache, dass in den verschiedenen Ressorts eine Fülle von Anfragen ein-

zelner Unternehmen eingehen, erscheint es geboten zur Sicherstellung der Handlungsfä-

higkeit des Landes hier ressortübergreifend einheitlich vorzugehen. Da es über die KRITIS-

VO hinaus (die eher auf die IT-Sicherheit fokussiert) derzeit keine Norm / Rechtsgrundlage 
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z.B. zur Ausstellung von entsprechenden Bescheiden oder Bestätigungen gibt, ist beab-

sichtigt, hierzu einheitliche Kriterien als Orientierungshilfe zu erarbeiten. 

Insofern bitte ich, bis auf Weiteres keine Einzelbescheide oder Bestätigungen mehr auszu-

stellen. 

 

 
Im Auftrage 
 

gez. Reinkens 


